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Vorlage für die Sitzung am: 

TOP-Nr.:  

(wird von Sitzungsleitung ausgefüllt) 

öffentlich nicht öffentlich 

TOP: 

Antragsteller_innen: 

Antrag: 

Begründung: 

Förderung Tischtennis-Rundlauf Turnier

Florian Melcher

Der StuRa der TUC möge das Tischtennis-Rundlauf Turnier von Viva Con Agua Chemnitz mit 250,00€ defizitär 
unterstützen.

siehe Unterlagen
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Förderantrag Nr. 7

Organisation

Viva Con Agua Chemnitz

Projekt

Tischtennis-Rundlauf Turnier

Projektbeschreibung

Wir veranstalten ein Tischtennis-Rundlauf Turnier in Chemnitz (28.04.2024), um
durch eine spaßig sportliche Aktivität mehr Menschen auf Viva Con Agua und un-
sere Ziele (weltweiter Zugang zu sauberenTrinkwasser und Hygiene) aufmerksam
zu machen.

Beantragte Förderung

250 EUR

Antragsdatum

23. Februar 2024
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Ausgabe Betrag Abrechnung Beleg Bemerkung

Raummiete 300,00 €     Inkl. Heizkosten

Werbematerial 50,00 €       Dinge, die nicht im StuRa gedruckt werden können

Materialmiete 70,00 €       TT-Platten und Schläger

Logistik 65,00 €       Teilauto für Materialtransport

Preise 50,00 €       Gewinne für das Turnier

Stand in der Mensa 25,00 €       Für VVK

Summe Ausgaben 560,00 €     

Einnahmen Betrag Bemerkung

Anmeldegebühr 60,00 €       je nach TN-Zahl

Getränke und Essen -  €           Wird vom Subbotnik übernommen

Förderung StuRa 250,00 €     ca. 45% der Gesamtkosten Kostenanteil:

Förderung StuWe 250,00 €     ca. 45% der Gesamtkosten 45%

Summe Einnahmen 560,00 €     

GESAMTSALDO -  €           

Viva con Agua Rundlaufturnier am 28.04.2024
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Projektbeschreibung: Tischtennis-Rundlaufturnier 

 

Vorbemerkung zum Veranstalter: 

Viva con Agua setzt sich als gemeinnütziger Verein dafür ein, dass alle Menschen weltweit Zugang zu 

einer sicheren Trinkwasserversorgung und geeigneten Sanitäreinrichtungen erhalten. Dazu gibt es in 

verschiedenen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz „Crews“. Diese machen vor Ort 

auf die Herausforderungen im Bereich WASH (Water, Sanitation, Hygiene) aufmerksam und 

sammeln insbesondere auf Konzerten Pfandspenden für WASH-Projekte in Ländern des globalen 

Südens. Die Crew Chemnitz besteht zu einem großen Teil aus Studierenden der TU Chemnitz und ist 

daher auch dort als anerkannte Initiative gemeldet.  

Ziel des Projekts: 

Um mehr Aufmerksamkeit auf die Mission von Viva con Agua und die Aktivitäten der Crew Chemnitz 

zu lenken möchten wir eine Veranstaltung durchführen, die durch einen lockeren sportlichen 

Charakter dazu einlädt, uns und den Verein kennen zu lernen. Die Veranstaltung erfüllt somit sowohl 

einen Werbezweck, als auch den Selbstzweck als geselliges Sport-Event, das den Alltag Studierender 

in Chemnitz bereichert. Außerdem wird im Rahmenprogramm der Veranstaltung Bildungsarbeit zu 

den Projekten von Viva con Agua und Entwicklungszusammenarbeit im Allgemeinen geleistet. Das 

Sammeln von Spenden ist kein zentrales Ziel der Veranstaltung. 

Projektinhalt: 

Es wird ein Tischtennis-Rundlaufturnier veranstaltet. Dabei wird an mehreren Platten in Gruppen 

von 4 Personen das Spiel Rundlauf (auch: „Chinesisch“) gespielt. Das Turnierformat aus 

Gruppenphase und K.O.-Runde bietet allen Teilnehmenden die Möglichkeit hinreichend oft zu 

partizipieren, unabhängig von den jeweiligen sportlichen Fähigkeiten.  

Die Anmeldung findet in Teams statt und kostet 10 € je Team. Die Veranstaltung findet am 

28.04.2024 von (voraussichtlich) 16-22 Uhr statt.  

Zielgruppe: 

Die Zielgruppe sind insbesondere Studierende der TU Chemnitz, aber auch alle anderen Tischtennis-

Freund*innen sind eingeladen. Die Werbung wird zum Einen über die Social Media Accounts von 

Viva con Agua und befreundeten Organisationen stattfinden, aber auch durch gezielte Plakat und 

Flyer Werbung in und um die TU Chemnitz. Wir hoffen auf deutlich über 60 Teilnehmende (und 

schätzen dies auch als realistisch ein), kalkulieren aber zur Sicherheit nur mit den Einnahmen von 24 

Menschen (6 Teams), damit im Zweifelsfall keine Kosten durch private oder Spendengelder gedeckt 

werden müssen.  

Wir bitten sie der Finanzierung unsere Projekts zuzustimmen, da nur so die Durchführung mit 

studentischen Preisen gewährleistet werden kann, ohne dass Privatpersonen ein erhebliches 

finanzielles Risiko auf sich nehmen müssen. Das Projekt ist nicht nur eine Bereicherung für das 

sportlich-kulturelle Leben in Chemnitz, sondern schöpft auch Potenziale, um ehrenamtliches 

Engagement unter den Studierenden langfristig zu fördern.  

 

Mit f en 
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Vorlage für die Sitzung am: 

TOP-Nr.:  

(wird von Sitzungsleitung ausgefüllt) 

öffentlich nicht öffentlich 

TOP: 

Antragsteller_innen: 

Antrag: 

Begründung: 

Förderung Lesung

Florian Melcher

Der StuRa der TUC möge die Lesung "Materialistischer Queerfeminismus“ mit 350,00€ defizitär unterstützen.

siehe Unterlagen
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Förderantrag Nr. 8

Organisation

Tortuga e.V.

Projekt

Lesung „Materialistischer Queerfeminismus“ am 24.03.2024 in den Räumen des
Subbotniks

Projektbeschreibung

Herausgeberin FriederikeBeierbeschäftigt sich, zusammenmitanderenAutorinnen,
in ihrem Sammelband “materializing feminism” mit der Frage, wie wir queerfemi-
nistische und antikapitalistische Theorie und Praxis zusammen denken können.
Dieses Buch bietet nicht nur eine Analyse zu den Verbindungen von, vermeintlich
imWiderspruch stehend, Identität und Klasse, sondern auch ein Nachdenken über
politische Strategien zumÜberwinden herrschenderVerhältnisse, bis zu antikapi-
talistischen und queerfeministischen Utopien.

Weil wir in zeitgenössischen (derzeitigen) Diskursen nicht noch mehr Kritik und
Analysen in und an den beiden Lagern – queer- und materialistisch-feministische
–, die zu nochmehr Spaltung führen, brauchen, sondern genau dieseVerbindungs-
linien benötigen, die uns zeigen, dass in der kapitalistischen Gesellschaftskritik
Geschlecht und Sexualität mitgedacht sind und dass in Queer Studies auch eine
kapitalistische Kritik zu finden ist, wird dieser Sammelband umsowichtiger.

Auch in Chemnitz beobachten wir, dass diese Lager und deren Diskurs existieren
– sei es in Lesekreisen, feministischen Gruppen oder Bündnissen. Deshalb haben
wir als studentische Initiative eine Autorin und die Herausgeberin für eine Lesung
in Chemnitz eingeladen. Mit der Lesung und anschließendem Gespräch erhoffen
wir uns einen Schritt weiter zu gemeinsamer feministischer Praxis zu gehen.

Durch das hohe akademische Profil dieser Debatte stufen wir das Interesse der
verfassten Studierendenschaft für die Lesung als sehr hoch ein. Außerdem zeigt
unser Erfahrungswert aus vorherigen Lesungen, dass insbesondere Studierende
die Frage nach realpolitischen Elementen in theoretischenAuseinandersetzungen
stellen. Dafür bieten sich Räume außerhalb der Uni an und deshalb möchten wir
die Lesung gerne im soziokulturellen Zentrum Subbotnik stattfinden lassen.
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Beantragte Förderung

350 EUR

Antragsdatum

26. Februar 2024
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Kalkulation Lesung "Materialistischer Queerfeminismus"

Ausgaben Kalkulation

Honorare Referent*innen 500,00 € 2 Referent*innen à 250€ (Fahrtkosten inkl.

Miete 100,00 €

Werbung 100,00 €

Summe 700,00 €

Einnahmen Kalkulation

StuRa 350,00 €

StuWe 350,00 €

Summe 700,00 €

Saldo 0,00 €
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Vorlage für die Sitzung am: 

TOP-Nr.:  

(wird von Sitzungsleitung ausgefüllt) 

öffentlich nicht öffentlich 

TOP: 

Antragsteller_innen: 

Antrag: 

Begründung: 

Änderung der Wahlordnung

Daniel Poguntke

Der StuRa der TUC beschließt, die vorliegende geänderte Wahlordnung anzunehmen. 

siehe nachfolgende Unterlagen
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Zweite Satzung zur Änderung  
der Wahlordnung der Student_innenschaft 

der Technischen Universität Chemnitz 
Vom xx. März 2024 

 
Aufgrund von § 28 Abs. 1 des Gesetzes über die Hochschulen im Freistaat Sachsen 
(Sächsisches Hochschulgesetz – SächsHSG) vom 31. Mai 2023 (SächsGVBl. S. 329), das 
durch Artikel 8 Abs. 9 des Gesetzes vom 6. Juli 2023 (SächsGVBl. S. 467, 546) geändert 
worden ist, hat der Student_innenrat der Technischen Universität Chemnitz nachstehende
Satzung erlassen: 

 
Artikel 1  

Änderung der Wahlordnung der Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz 
Die Wahlordnung der Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2023 (Amtliche Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Chemnitz Nr. 25/2023, S. 1364) wird wie folgt geändert: 
 
1. § 1 wird wie folgt gefasst: 

„Diese Wahlordnung der Studen_innenschaft gilt für 
1.  die Wahlen zu den Fachschaftsräten gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 SächsHSG, 
2.  die Wahlen der durch die Fachschaftsräte zu wählenden Vertreter_innen in den 

Student_innenrat nach § 27 Abs. 2 Satz 2 SächsHSG.“ 
 

2. In § 5 Abs. 8 Satz 2 wird die Angabe „§ 53 Abs. 1 SächsHSFG“ durch die Angabe „§ 54 
Abs. 1 SächsHSG“ ersetzt.
 

3. § 6 Abs. 7 Satz 2 wird wie folgt gefasst: 
„Zur Überprüfung der Wahlberechtigung für diese Wahlen wird das 
Wähler_innenverzeichnis für die Wahlen nach § 1 Nr. 1 mit dem Stand zum Zeitpunkt von 
dessen Schließung, einschließlich etwaiger Berichtigungen gemäß den Absätzen 5 und 6, 
verwendet.“ 
 

4. § 9 Abs. 6 Satz 4 wird wie folgt gefasst: 
„Gehören nach Abschluss der Wahlen nach § 1 Nr. 1 einem neu gewählten Fachschaftsrat 
keine Mitglieder an, werden die Vertreter_innen dieser Fachschaft abweichend von Satz 1 
bis 3 auf der Grundlage von § 27 Abs. 2 Satz 3 SächsHSG sowie unter entsprechender 
Anwendung der in den §§ 6 bis 22 enthaltenen Bestimmungen für die direkten Wahlen zu 
den Fachschaftsräten durch die der betroffenen Fachschaft angehörenden Studierenden 
direkt in den Student_innenrat gewählt, soweit die von den Fachschaftsräten gewählten 
Mitglieder gemäß § 27 Abs. 2 Satz 4 SächsHSG über die Mehrheit verfügen.“ 
 

5. In § 10 Abs. 1 Satz 1 wird die Angabe „§ 24 Abs. 1 Satz 1 SächsHSFG“ durch die Angabe 
„§ 25 Abs. 1 Satz 1 SächsHSG“ ersetzt. 
 

6. § 11 wird wie folgt gefasst: 
„§ 11 

Ausübung des Wahlrechts 
(1) Jedes Mitglied der Student_innenschaft kann sein aktives und passives Wahlrecht für 
die Wahlen nach § 1 Nr. 1 und 2 jeweils nur in einer Fachschaft ausüben. 
(2) Mitglieder der Student_innenschaft, die mehr als einer der in § 6 Abs. 2 der 
Grundordnung der Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz in der 
jeweils gültigen Fassung genannten Fachschaften angehören, geben spätestens bis zum 
siebenten Kalendertag nach der Schließung des Wähler_innenverzeichnisses gemäß § 6 
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Abs. 2 eine Erklärung darüber ab, in welcher Fachschaft sie ihr Wahlrecht ausüben. Falls 
die Erklärung nicht oder nicht fristgerecht abgegeben wird, wählen solche Mitglieder in der 
Fachschaft, die in § 6 Abs. 2 der Grundordnung der Student_innenschaft der Technischen 
Universität Chemnitz in der jeweils gültigen Fassung zuerst genannt ist. 
(3) Abweichend von Absatz 2 ist von Bewerber_innen, die in einen gemäß § 14 
zugelassenen Wahlvorschlag aufgenommen sind, eine Erklärung nicht erforderlich. Sie 
üben ihr Wahlrecht in der von dem Wahlvorschlag gemäß § 13 Abs. 2 Satz 2 betroffenen 
Fachschaft aus.“ 

 
Artikel 2  

Neubekanntmachung 
Zwei vertretungsberechtigte Mitglieder des Student_innenrates der Technischen Universität 
Chemnitz werden ermächtigt, den Wortlaut der Wahlordnung der Student_innenschaft der 
Technischen Universität Chemnitz in der vom Inkrafttreten dieser Satzung an geltenden 
Fassung neu bekannt zu machen. 

 
Artikel 3  

Inkrafttreten und Übergangsregelung 
(1) Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung in den Amtlichen 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Chemnitz in Kraft. 
(2)  Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser Satzung bereits ausgeschriebene Wahlen werden 
gemäß den Bestimmungen der Wahlordnung der Student_innenschaft der Technischen 
Universität Chemnitz in der Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2023 durchgeführt. 
 
Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Student_innenrates der Technischen Universität 
Chemnitz vom xx. März 2024. 
 
 
Chemnitz, den xx. März 2024  
 
Für den Student_innenrat 
der Technischen Universität Chemnitz  
 
 
xxxxx     xxxxx 
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Bekanntmachung der Neufassung der Wahlordnung  
der Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz 

Vom xx. xxxxx 2024 
 

Aufgrund von Artikel 2 der zweiten Satzung zur Änderung der Wahlordnung der 
Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz vom xx. xxxxx 2024 (Amtliche 
Bekanntmachungen der Technischen Universität Chemnitz Nr. xx/2024, S. xxx) wird 
nachstehend der Wortlaut der Wahlordnung der Student_innenschaft der Technischen 
Universität Chemnitz in der seit dem xx. xxxxx 2024 geltenden Fassung bekannt gemacht. Die 
Neufassung berücksichtigt: 
 
1. die Wahlordnung der Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 4. Juli 2023 (Amtliche Bekanntmachungen der 
Technischen Universität Chemnitz Nr. 25/2023, S. 1364) sowie 

2. den am xx. xxxxx 2024 in Kraft getretenen Artikel 1 der eingangs genannten zweiten 
Satzung zur Änderung der Wahlordnung der Student_innenschaft der Technischen 
Universität Chemnitz vom xx. xxxxx 2024. 

 
 
Chemnitz, den xx. xxxxx 2024 
 
Für den Student_innenrat 
der Technischen Universität Chemnitz 
 
 
 
xxxxx     xxxxx 
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Wahlordnung der Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz 
 

Inhaltsübersicht 
 

Abschnitt I Allgemeine Bestimmungen 
 
§ 1 Geltungsbereich 
§ 2 Zusammensetzung der Organe der Student_innenschaft 
§ 3 Amtszeiten 
§ 4 Zeitlicher Ablauf der Wahlen 
§ 5 Wahlorgane 
§ 6 Wähler_innenverzeichnis 
§ 7 Wahlanfechtung und Wahlprüfung 
§ 8 Wahlniederschrift, Aufbewahrung der Wahlunterlagen und Fristen 
 
Abschnitt II Bestimmungen für die unmittelbaren und mittelbaren Wahlen zu den Organen 

der Student_innenschaft 
 
§ 9 Wahlgrundsätze 
§ 10 Wahlberechtigung und Wählbarkeit 
§ 11 Ausübung des Wahlrechts 
§ 12 Wahlausschreibung 
§ 13 Wahlvorschläge 
§ 14 Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge 
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§ 17 Stimmabgabe 
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Abschnitt III Übergangs- und Schlussvorschriften 
 
§ 23 Übergangsvorschriften 
§ 24 Schlussvorschriften 
 
 

Abschnitt I  
Allgemeine Bestimmungen 

 
§ 1 

Geltungsbereich 
Diese Wahlordnung der Student_innenschaft gilt für 
1. die Wahlen zu den Fachschaftsräten gemäß § 27 Abs. 2 Satz 1 SächsHSG, 
2. die Wahlen der durch die Fachschaftsräte zu wählenden Vertreter_innen in den 

Student_innenrat nach § 27 Abs. 2 Satz 2 SächsHSG. 
 

§ 2 
Zusammensetzung der Organe der Student_innenschaft 

Die Zusammensetzung der Organe der Student_innenschaft regelt § 6 der Grundordnung der 
Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz in der jeweils gültigen Fassung. 
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§ 3 
Amtszeiten 

(1) Die Mitglieder der Fachschaftsräte und des Student_innenrates werden für die Dauer von 
einem Jahr gewählt. 
(2) Die reguläre Amtszeit für alle Gewählten beginnt jeweils am 1. April eines Jahres und endet 
am 31. März des darauf folgenden Jahres. 
(3) Die Organe sind auch dann ordnungsgemäß zusammengesetzt, wenn nicht alle 
Vertreter_innen nach § 6 der Grundordnung der Student_innenschaft der Technischen 
Universität Chemnitz in der jeweils gültigen Fassung gewählt worden sind. Ein Fachschaftsrat 
ist nicht ordnungsgemäß zusammengesetzt, wenn ihm keine Mitglieder angehören. In diesem 
Fall werden Nachwahlen frühestens drei und spätestens vier Monate nach der ursprünglichen 
Wahl durchgeführt. § 17 Abs. 1 Satz 1 gilt für die Nachwahlen nicht. Abweichend von Absatz 2 
beginnt in diesem Fall die Amtszeit mit der Konstituierung, frühestens jedoch am 1. April, und 
endet am darauf folgenden 31. März. 
(4) Endet die Amtszeit eines Fachschaftsratsmitgliedes vorzeitig, findet keine Ergänzungswahl 
statt. Endet die Amtszeit eines Mitgliedes des Student_innenrates vorzeitig und ist keine 
Ersatzvertreter_in aus der betroffenen Fachschaft vorhanden, findet eine Ergänzungswahl 
statt, wenn der betroffene Fachschaftsrat dies beantragt.  
(5) Ist bei Ablauf der Amtszeit eines bisherigen Organs der Student_innenschaft die Wahl des 
neugewählten Organs noch nicht abgeschlossen, führt das bisherige Organ die Geschäfte bis 
zur Konstituierung des neugewählten Organs weiter. 

 
§ 4 

Zeitlicher Ablauf der Wahlen 
Die Wahlen nach § 1 sollen in der Vorlesungszeit so rechtzeitig stattfinden, dass die Sitzungen 
der entsprechenden Organe zu Beginn der Vorlesungszeit des auf die Wahlen folgenden 
Semesters stattfinden können. 

 
§ 5 

Wahlorgane 
(1) Wahlorgane sind die Wahlleiter_in, der Wahlausschuss und die Wahlvorstände. 
Wahlbewerber_innen können nicht Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der Wahlorgane 
noch sonstige Wahlhelfer_innen sein. 
(2) Die Wahlorgane haben bei ihren Entscheidungen zu berücksichtigen, dass durch die 
Regelung des Wahlverfahrens und die Bestimmung des Zeitpunktes der Wahl die 
Voraussetzungen für eine möglichst hohe Wahlbeteiligung zu schaffen sind. 
(3) Die Wahlleiter_in und ihre Stellvertreter_in werden durch den Student_innenrat bestellt. Ihre 
Amtszeit beträgt ein Jahr. Sie beginnt jeweils am 1. August und endet am 31. Juli des darauf 
folgenden Jahres. Sollte nach dem Ende der Amtszeit keine Nachfolger_in für die Wahlleiter_in 
bzw. ihre Stellvertreter_in bestellt sein, so bleibt die bisherige Wahlleiter_in bzw. ihre 
Stellvertreter_in bis zur Bestellung ihrer jeweiligen Nachfolger_in geschäftsführend im Amt. 
(4) Die Wahlleiter_in ist für die ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der Wahlen 
verantwortlich. Sie sorgt insbesondere für die Erstellung der Wähler_innenverzeichnisse, den 
Druck der Wahlausschreibungen und der Stimmzettel sowie für Wahlurnen und sonstige 
Wahleinrichtungen. Die Wahlleiter_in gibt die Wahlausschreibungen und die weiteren für die 
Durchführung der jeweiligen Wahl erforderlichen Angaben und Termine in der Universität 
bekannt. Sie führt die Beschlüsse des Wahlausschusses aus. 
(5) Der Wahlausschuss wird vom Student_innenrat bestellt. Er besteht aus der Wahlleiter_in 
als Vorsitzende, der Stellvertreter_in sowie fünf Studierenden. Die Amtszeit der Mitglieder 
beträgt ein Jahr. Sie beginnt jeweils am 1. August und endet am 31. Juli des darauf folgenden 
Jahres. 
(6) Der Wahlausschuss nimmt die ihm durch die Wahlordnung der Student_innenschaft 
übertragenen Aufgaben wahr. Er beschließt auf Ersuchen der Wahlleiter_in über den 
Wahltermin sowie über die Einzelheiten der Wahlvorbereitung und der Wahldurchführung. 
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(7) Die Sitzungen des Wahlausschusses werden von der Vorsitzenden in Textform mit einer 
Frist von mindestens sieben Kalendertagen einberufen. In dringenden Fällen kann auch mit 
einer Frist von mindestens einem Arbeitstag geladen werden. Der Wahlausschuss ist 
beschlussfähig, wenn alle Mitglieder form- und fristgerecht geladen sind und die Mehrheit der 
Mitglieder anwesend ist. Der Wahlausschuss beschließt mit der Mehrheit der Stimmen der 
Anwesenden. Kann in unaufschiebbaren Angelegenheiten der Wahlausschuss nicht 
rechtzeitig geladen werden oder ist der Wahlausschuss nicht beschlussfähig, entscheidet in 
diesen Angelegenheiten die Wahlleiter_in an Stelle des Wahlausschusses. Die Entscheidung 
ist dem Wahlausschuss in Textform bekannt zu geben. 
(8) Die Wahlleiter_in bestellt zur Erfüllung ihrer Aufgaben Wahlhelfer_innen und 
Wahlvorstände, die aus mindestens zwei Wahlhelfer_innen bestehen. Die Mitglieder der 
Student_innenschaft sind nach § 54 Abs. 1 SächsHSG zur Übernahme von 
Wahlhelfer_innenaufgaben verpflichtet.  
(9) Die Wahlleiter_in, ihre Stellverter_in, die Mitglieder des Wahlausschusses und die 
Wahlhelfer_innen sind zur unparteiischen und gewissenhaften Erfüllung ihrer Aufgaben 
verpflichtet. 

 
§ 6 

Wähler_innenverzeichnis 
(1) Die Universitätsverwaltung erstellt für die Wahlen gemäß § 1 Nr. 1 ein 
Wähler_innenverzeichnis. Das Wähler_innenverzeichnis wird entsprechend § 6 Abs. 2 der 
Grundordnung der Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz in der jeweils 
gültigen Fassung in Fachschaften unterteilt. Im Übrigen ist das Wähler_innenverzeichnis in 
alphabetischer Reihenfolge zu führen. Es muss den Namen, den Vornamen, das Geburtsdatum 
und die Matrikelnummer der Wahlberechtigten enthalten. Die Universitätsverwaltung hat das 
Wähler_innenverzeichnis bis zu dessen Schließung zu ergänzen und zu berichtigen. Das 
Wähler_innenverzeichnis kann auch in der Form einer elektronischen oder in anderer Weise 
gespeicherten Datei geführt werden. Rechtzeitig vor der Auslegung nach Absatz 2 Satz 2 ist 
ein den Anforderungen dieser Wahlordnung entsprechender Ausdruck zu erstellen. 
(2) Am 21. Kalendertag vor dem ersten Wahltag wird das Wähler_innenverzeichnis 
geschlossen. Es muss mindestens während der letzten drei Arbeitstage vor der Schließung an 
dem vom Wahlausschuss bestimmten Ort zur Einsicht ausgelegt werden. 
(3) Gegen die Nichteintragung oder eine falsche Eintragung in das Wähler_innenverzeichnis 
kann die betroffene Person schriftlich innerhalb der vom Wahlausschuss festgelegten Frist 
Erinnerung bei der Wahlleiter_in einlegen. Die Wahlleiter_in trifft unverzüglich, spätestens 
innerhalb von vier Kalendertagen nach der Schließung des Wähler_innenverzeichnisses, eine 
Entscheidung. 
(4) Gegen die Eintragung einer nicht wahlberechtigten Person in das Wähler_innenverzeichnis 
kann jede wahlberechtigte Person innerhalb der vom Wahlausschuss festgelegten Frist 
schriftlich Erinnerung bei der Wahlleiter_in einlegen. Die Wahlleiter_in entscheidet hierüber 
spätestens innerhalb von vier Kalendertagen nach Schließung des 
Wähler_innenverzeichnisses. Die betroffene Person soll vorher gehört werden. 
(5) Ist eine Erinnerung nach Absatz 3 oder 4 begründet, so berichtigt die Wahlleiter_in das 
Wähler_innenverzeichnis. Eine Berichtigung des Wähler_innenverzeichnisses nach dessen 
Schließung ist in einer Anlage zum Wähler_innenverzeichnis zu vermerken. 
(6) Eine Berichtigung hinsichtlich der in Absatz 1 Satz 4 genannten Angaben ist von der 
Universitätsverwaltung auch nach Schließung des Wähler_innenverzeichnisses von Amts 
wegen vorzunehmen. Die Universitätsverwaltung hat auch dann eine Berichtigung des 
Wähler_innenverzeichnisses nach dessen Schließung vorzunehmen, wenn bis zum Wahltag 
Tatsachen bekannt werden, die zu einem Verlust der Wahlberechtigung bzw. Wählbarkeit am 
Wahltag führen. 
(7) Für die Wahlen gemäß § 1 Nr. 2 wird kein Wähler_innenverzeichnis erstellt. Zur Überprüfung 
der Wahlberechtigung für diese Wahlen wird das Wähler_innenverzeichnis für die Wahlen nach 
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§ 1 Nr. 1 mit dem Stand zum Zeitpunkt von dessen Schließung, einschließlich etwaiger 
Berichtigungen gemäß den Absätzen 5 und 6, verwendet. Absatz 6 gilt dabei entsprechend.  

 
§ 7 

Wahlanfechtung und Wahlprüfung 
(1) Jede wahlberechtigte Person kann nach der Bekanntgabe des Wahlergebnisses die Wahl 
innerhalb von sieben Kalendertagen unter Angabe von Gründen anfechten. Die Anfechtung 
erfolgt durch schriftliche Erklärung gegenüber der Wahlleiter_in. 
(2) Die Anfechtung ist begründet, wenn wesentliche Vorschriften des Wahlrechts, über die 
Wählbarkeit oder das Wahlverfahren verletzt worden sind und diese Verletzung zu einer 
fehlerhaften Sitzverteilung geführt hat oder hätte führen können. 
(3) Eine Anfechtung der Wahl mit der Begründung, dass eine wahlberechtigte Person an der 
Ausübung ihres Wahlrechts gehindert gewesen sei, weil sie nicht oder nicht richtig in das 
Wähler_innenverzeichnis eingetragen worden sei oder dass eine Person an der Wahl 
teilgenommen habe, die zwar in das Wähler_innenverzeichnis eingetragen, aber nicht 
wahlberechtigt gewesen sei, ist nicht zulässig. 
(4) Über die Anfechtung entscheidet der Wahlausschuss mit der Mehrheit seiner Mitglieder. 
Der Beschluss ist schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und 
der anfechtenden sowie der unmittelbar betroffenen Person zuzustellen. Ist die Anfechtung 
begründet, hat der Wahlausschuss entweder das Wahlergebnis bei fehlerhafter Auszählung zu 
berichtigen oder die Wahl in dem erforderlichen Umfang für ungültig zu erklären und insoweit 
eine Wiederholungswahl anzuordnen. Vorbehaltlich einer anderweitigen Entscheidung in 
diesem Wahlprüfungsverfahren wird bei der Wiederholungswahl nach den gleichen 
Vorschlägen und aufgrund des gleichen Wähler_innenverzeichnisses gewählt wie bei der für 
ungültig erklärten Wahl, soweit die Wahlvorschläge und das Wähler_innenverzeichnis nicht zu 
beanstanden sind. Wirkt sich ein Verstoß über die Sitzverteilung nur in einer Fachschaft aus, 
ist nur diese Wahl für ungültig zu erklären und zu wiederholen. Eine Wiederholung der Wahl ist 
unverzüglich durchzuführen. Die Wahlleiter_in legt den Wahltermin und die Zeit der 
Stimmabgabe fest. § 17 Abs. 1 Satz 1 gilt für die Wiederholungswahl nicht. 

 
§ 8 

Wahlniederschrift, Aufbewahrung der Wahlunterlagen und Fristen 
(1) Über die Beratungen des Wahlausschusses und seine Beschlüsse sowie über die 
Wahlhandlungen und die Tätigkeit der Wahlvorstände sind Niederschriften zu fertigen. 
Besondere Vorkommnisse sind darin zu vermerken. Die Niederschriften über die Tätigkeit der 
Wahlvorstände werden von zwei Mitgliedern des jeweiligen Wahlvorstandes unterzeichnet, die 
übrigen von der Wahlleiter_in. 
(2) Die Wähler_innenverzeichnisse, Stimmzettel, Wahlniederschriften und das Wahlergebnis 
sind bis zum Ablauf der Amtszeit der gewählten Vertreter_innen aufzubewahren. 
(3) Soweit für die Stellung von Anträgen oder die Einreichung von Wahlvorschlägen die 
Wahrung einer Frist vorgeschrieben ist, läuft die Frist am letzten Tag um 16.00 Uhr ab. § 18 
Abs. 3 bleibt unberührt. 
(4) Die Fristen gemäß § 6 Abs. 3 und 4, § 7 Abs. 1, § 13 Abs. 10, § 14 Abs. 1 und § 18 Abs. 2 
sind Ausschlussfristen. 
 
 

Abschnitt II 
Bestimmungen für die unmittelbaren und mittelbaren Wahlen  

zu den Organen der Student_innenschaft 
 

§ 9 
Wahlgrundsätze 

(1) Alle Mitglieder einer Fachschaft wählen in freier, gleicher und geheimer Wahl den 
Fachschaftsrat (§ 1 Nr. 1). Eine Geschlechtervielfalt in den Organen ist anzustreben. 
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(2) Die Vertreter_innen im Fachschaftsrat werden unmittelbar (direkt) gewählt. Hierbei besteht 
die Möglichkeit der Briefwahl. 
(3) Die Vertreter_innen im Student_innenrat (§ 1 Nr. 2) werden mittelbar in geheimer Wahl 
durch den jeweiligen Fachschaftsrat gewählt. Bei dieser Wahl findet keine Briefwahl statt. 
(4) Die Vertreter_innen im Fachschaftsrat (§ 1 Nr. 1) werden nach den Grundsätzen der 
personalisierten Verhältniswahl gewählt. Sofern für die Wahl nur ein gültiger Wahlvorschlag 
eingereicht wird, wird davon abweichend nach den Grundsätzen der Mehrheitswahl 
(Personenwahl) gemäß § 20 Abs. 6 gewählt. 
(5) Die Vertreter_innen im Student_innenrat (§ 1 Nr. 2) werden nach den Grundsätzen der 
Mehrheitswahl (Personenwahl) gemäß § 20 Abs. 6 gewählt. 
(6) Die Wahlen nach § 1 Nr. 2 i.V.m. § 6 der Grundordnung der Student_innenschaft der 
Technischen Universität Chemnitz in der jeweils gültigen Fassung finden zur konstituierenden 
Sitzung des jeweiligen Fachschaftsrates statt. Der Termin der konstituierenden Sitzung wird 
vom amtierenden Fachschaftsrat innerhalb des vom Wahlausschuss vorgegebenen Rahmens 
festgelegt. Wird ein Fachschaftsrat neu gebildet, so legt der Student_innenrat den Termin 
anstelle des amtierenden Fachschaftsrates fest. Gehören nach Abschluss der Wahlen nach 
§ 1 Nr. 1 einem neu gewählten Fachschaftsrat keine Mitglieder an, werden die Vertreter_innen 
dieser Fachschaft abweichend von Satz 1 bis 3 auf der Grundlage von § 27 Abs. 2 Satz 3 
SächsHSG sowie unter entsprechender Anwendung der in den §§ 6 bis 22 enthaltenen 
Bestimmungen für die direkten Wahlen zu den Fachschaftsräten durch die der betroffenen 
Fachschaft angehörenden Studierenden direkt in den Student_innenrat gewählt, soweit die von 
den Fachschaftsräten gewählten Mitglieder gemäß § 27 Abs. 2 Satz 4 SächsHSG über die 
Mehrheit verfügen. Andernfalls erfolgt eine Wahl der Vertreter_innen im Student_innenrat 
gemäß Satz 1 bis 3 nach erfolgter Nachwahl der Vertreter_innen der betroffenen Fachschaft 
gemäß § 3 Abs. 3 Satz 3. In diesem Fall beginnt die Amtszeit der gewählten Vertreter_innen 
im Student_innenrat abweichend von § 3 Abs. 2 mit der Annahme der Wahl, frühestens jedoch 
am 1. April, und endet am darauf folgenden 31. März. 

 
§ 10 

Wahlberechtigung und Wählbarkeit 
(1) Wahlberechtigt und wählbar für die Wahlen nach § 1 Nr. 1 ist jedes Mitglied der 
Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz im Sinne von § 25 Abs. 1 Satz 1 
SächsHSG, das im Wähler_innenverzeichnis zum Zeitpunkt von dessen Schließung (§ 6 Abs. 2) 
eingetragen ist. Wahlberechtigt ist auch, wer nach Schließung des 
Wähler_innenverzeichnisses im Wege der Berichtigung aufgenommen wurde. Wer nach 
Schließung des Wähler_innenverzeichnisses im Wege der Berichtigung aus dem 
Wähler_innenverzeichnis gestrichen wurde, ist nicht mehr wahlberechtigt. Als weitere 
Voraussetzung der Wahlberechtigung ist außerdem die Eintragung in das 
Wähler_innenverzeichnis der betroffenen Fachschaft notwendig. Das Wahlrecht kann nur in 
der Fachschaft ausgeübt werden, der die wahlberechtigte Person angehört. 
(2) Aktiv wahlberechtigt für die Wahlen nach § 1 Nr. 2 i.V.m. § 6 der Grundordnung der 
Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz in der jeweils gültigen Fassung 
sind die gewählten Mitglieder der jeweiligen Fachschaftsräte. Wählbar ist jedes Mitglied der 
jeweiligen Fachschaft, das in einem zugelassenen Wahlvorschlag aufgenommen ist (§ 14 
Abs. 1). 
(3) Ein Mitglied scheidet mit dem Verlust der Wählbarkeit nach Abs. 1 oder 2 aus den Organen 
der Student_innenschaft aus.  

 
§ 11 

Ausübung des Wahlrechts 
(1) Jedes Mitglied der Student_innenschaft kann sein aktives und passives Wahlrecht für die 
Wahlen nach § 1 Nr. 1 und 2 jeweils nur in einer Fachschaft ausüben. 
(2) Mitglieder der Student_innenschaft, die mehr als einer der in § 6 Abs. 2 der Grundordnung 
der Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz in der jeweils gültigen Fassung 
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genannten Fachschaften angehören, geben spätestens bis zum siebenten Kalendertag nach 
der Schließung des Wähler_innenverzeichnisses gemäß § 6 Abs. 2 eine Erklärung darüber ab, 
in welcher Fachschaft sie ihr Wahlrecht ausüben. Falls die Erklärung nicht oder nicht 
fristgerecht abgegeben wird, wählen solche Mitglieder in der Fachschaft, die in § 6 Abs. 2 der 
Grundordnung der Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz in der jeweils 
gültigen Fassung zuerst genannt ist. 
(3) Abweichend von Absatz 2 ist von Bewerber_innen, die in einen gemäß § 14 zugelassenen 
Wahlvorschlag aufgenommen sind, eine Erklärung nicht erforderlich. Sie üben ihr Wahlrecht in 
der von dem Wahlvorschlag gemäß § 13 Abs. 2 Satz 2 betroffenen Fachschaft aus. 

 
§ 12 

Wahlausschreibung 
(1) Die Wahlen nach § 1 Nr. 1 werden spätestens am 28. Kalendertag vor dem ersten Wahltag 
ausgeschrieben und durch Aushang bekannt gemacht. 
(2) Die Wahlausschreibung muss mindestens folgende Punkte enthalten: 
1.  den Ort und Tag ihres Erlasses, 
2.  die Erklärung, welche Organe gewählt werden sollen, 
3.  den Hinweis, wer wahlberechtigt ist, 
4.  die Zahl der von den einzelnen Fachschaften zu stellenden Vertreter_innen, 
5.  die Angabe, wann und wo das Wähler_innenverzeichnis zur Einsicht ausliegt, 
6.  den Hinweis, dass die Wahlberechtigung von der Eintragung ins Wähler_innenverzeichnis 

abhängt, sowie den Hinweis auf die Fristen nach § 6 Abs. 3 und 4, 
7.  die Aufforderung, Wahlvorschläge einzureichen, den Zeitraum für die Abgabe der 

Wahlvorschläge und den letzten Tag der Einreichungsfrist,  
8.  den Hinweis, dass nur fristgerecht eingereichte Wahlvorschläge berücksichtigt werden und 

dass nur gewählt werden kann, wer in einem Wahlvorschlag aufgenommen ist, 
9.  den Ort, an dem die Wahlvorschläge bekannt gemacht werden, 
10. den Wahltermin, die Zeit und den Ort der jeweiligen Stimmabgabe, 
11. den Hinweis, dass die Möglichkeit der Briefwahl nach § 18 besteht, 
12. die Mitteilung, dass die Wahlberechtigten gemäß § 15 eine Wahlbenachrichtigung per 

E-Mail, per Post oder per E-Mail und per Post erhalten. 
(3) Die Wahlen nach § 1 Nr. 2 werden von der Wahlleiter_in im Benehmen mit dem jeweiligen 
Fachschaftsrat in geeigneter Form spätestens am 28. Kalendertag vor der Sitzung des 
Fachschaftsrates bekannt gemacht. Eine Wahlbenachrichtigung erfolgt nicht. 

 
§ 13 

Wahlvorschläge 
(1) Wahlvorschläge für die Wahlen nach § 1 Nr. 1 sind als ungebundene Listenwahlvorschläge 
und Einzelwahlvorschläge zulässig. Wahlvorschläge für die Wahlen nach § 1 Nr. 2 sind nur als 
Einzelwahlvorschläge zulässig. 
(2) Wahlvorschläge bedürfen der Schriftform. Aus dem Wahlvorschlag muss ersichtlich sein, 
welche Wahl zu welchem Organ der Student_innenschaft und zu welcher Fachschaft betroffen 
ist. Ein Wahlvorschlag muss den Namen, den Vornamen, die Fachschaft, den Studiengang und 
die Matrikelnummer, welche nicht zu veröffentlichen ist, enthalten. Die Zahl der 
Bewerber_innen eines Wahlvorschlags darf höchstens das Doppelte der Zahl der jeweils zu 
wählenden Organmitglieder betragen. Die Namen der Bewerber_innen sind auf dem 
Wahlvorschlag mit fortlaufenden Nummern zu versehen. Soweit es zur Kennzeichnung der 
Bewerber_innen erforderlich ist, muss auch das Geburtsdatum angegeben werden. Darüber 
hinaus besteht die Möglichkeit, ein Kennwort zur leichteren Unterscheidbarkeit der Liste 
aufzunehmen. Weitere Angaben als die in diesem Absatz sowie in den Absätzen 3 bis 7 
genannten darf der Wahlvorschlag nicht enthalten. 
(3) Ein Wahlvorschlag muss mindestens von fünf von Hundert, jedoch nicht weniger als zwei 
Personen, die in der jeweiligen Fachschaft wahlberechtigt sind, durch eigenhändige 
Unterschrift unterstützt werden. Hierbei sind die zur Prüfung der Wahlberechtigung 
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erforderlichen Angaben zu machen. Bei Fachschaften mit mehr als 200 Wahlberechtigten 
genügen zehn Unterschriften. Die Aufnahme Wahlberechtigter in einen Wahlvorschlag schließt 
diese nicht von der Unterstützung dieses Wahlvorschlags aus. 
(4) Aus dem Wahlvorschlag soll zu ersehen sein, welche Unterzeichner_in zur Vertretung des 
Vorschlags gegenüber den Wahlorganen und zur Entgegennahme von Erklärungen und 
Entscheidungen der Wahlorgane berechtigt ist. Im Falle des Fehlens dieser Angabe gilt die 
Person als berechtigt, die als erste unterzeichnet hat. 
(5) Mit dem Wahlvorschlag ist die schriftliche Einverständniserklärung jeder Bewerber_in zur 
Kandidatur auf diesem Wahlvorschlag vorzulegen. 
(6) Eine Bewerber_in darf bei jeder Wahl jeweils nur auf einem Wahlvorschlag und zwar nur 
einmal genannt werden. Wer mit seinem Einverständnis auf mehreren Wahlvorschlägen 
genannt wird, ist durch die Wahlleiter_in unter Fristsetzung zu einer Erklärung aufzufordern; 
erfolgt diese Erklärung nicht oder nicht fristgemäß, so ist sie durch die Wahlleiter_in auf allen 
Wahlvorschlägen zu streichen. 
(7) Jede wahlberechtigte Person kann jeweils nur einen Wahlvorschlag im Sinne des 
Absatzes 3 unterstützen. Hat eine wahlberechtigte Person mehrere Wahlvorschläge 
unterzeichnet, so ist diese durch die Wahlleiter_in unter Fristsetzung zu einer Erklärung 
aufzufordern; erfolgt diese Erklärung nicht oder nicht fristgemäß, wird ihre Unterschrift auf 
allen Wahlvorschlägen durch die Wahlleiter_in für ungültig erklärt. 
(8) Ein Wahlvorschlag, der zum Zeitpunkt der Einreichung im Sinne des Absatz 3 ausreichend 
unterstützt wurde, ist auch dann zuzulassen, wenn eine oder mehrere Unterzeichner_innen des 
Wahlvorschlags nach Ablauf der Einreichungsfrist (Absatz 10) erklären, dass sie den 
Wahlvorschlag nicht länger unterstützen.  
(9) Vorgeschlagene Bewerber_innen können durch schriftliche Erklärung gegenüber der 
Wahlleiter_in ihre Kandidatur zurücknehmen, solange nicht über die Zulassung des 
Wahlvorschlags entschieden ist. 
(10) Wahlvorschläge für die Wahlen nach § 1 Nr. 1 können bei der Wahlleiter_in innerhalb der 
vom Wahlausschuss festgesetzten Frist eingereicht werden. Diese Frist endet spätestens am 
21. Kalendertag vor dem ersten Wahltag. Wahlvorschläge für die Wahlen nach § 1 Nr. 2 sind 
bis zum 14. Kalendertag vor dem ersten Wahltag im Sinne von § 9 Abs. 6 bei der Wahlleiter_in 
einzureichen. 

 
§ 14 

Prüfung und Zulassung der Wahlvorschläge 
(1) Nach Ablauf der Einreichungsfrist prüft der Wahlausschuss unverzüglich die eingereichten 
Wahlvorschläge und entscheidet über deren Gültigkeit und Zulassung. Stellt er Mängel fest, 
gibt er den Wahlvorschlag an die berechtigte Person im Sinne des § 13 Abs. 4 mit der 
Aufforderung zurück, die Mängel innerhalb einer Frist von drei Arbeitstagen zu beseitigen. 
Werden die Mängel nicht fristgerecht beseitigt, ist der betreffende Wahlvorschlag ungültig. 
(2) Aufgrund der zugelassenen Wahlvorschläge werden auf Veranlassung der Wahlleiter_in 
Stimmzettel erstellt. Die Reihenfolge der Wahlvorschläge auf dem Stimmzettel wird durch das 
von einem Mitglied des Wahlausschusses zu ziehende Los bestimmt. 
(3) Spätestens am 14. Kalendertag vor dem ersten Wahltag gibt die Wahlleiter_in die 
zugelassenen Wahlvorschläge für die Wahlen nach § 1 Nr. 1 bekannt. Spätestens am siebten 
Kalendertag vor dem ersten Wahltag gibt die Wahlleiter_in die zugelassenen Wahlvorschläge 
für die Wahlen nach § 1 Nr. 2 bekannt. 

 
§ 15 

Wahlbenachrichtigung 
(1) Wahlberechtigte für die Wahlen nach § 1 Nr. 1, die im Wähler_innenverzeichnis eingetragen 
sind, erhalten möglichst vor dem Zeitpunkt der Schließung des Wähler_innenverzeichnisses 
eine Wahlbenachrichtigung in der gemäß § 12 Abs. 2 Nr. 12 in der Wahlausschreibung 
festgelegten Form. In der Wahlbenachrichtigung wird den Wahlberechtigten mitgeteilt, bei 
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welcher Fachschaft sie wahlberechtigt sind sowie an welchem Ort sie ihre Stimme abgeben 
können. 
(2) Im Falle einer Berichtigung des Wähler_innenverzeichnisses nach dessen Schließung 
erhalten die betroffenen Wahlberechtigten umgehend erneut eine Wahlbenachrichtigung. 
(3) In der Wahlbenachrichtigung wird auf die Möglichkeit der Briefwahl hingewiesen. 

 
§ 16 

Gestaltung der Wahlunterlagen 
(1) Für jede Wahl werden Stimmzettel hergestellt; durch die äußere Gestaltung der Stimmzettel 
ist die Zugehörigkeit zu einer bestimmten Wahl und Fachschaft kenntlich zu machen. Auf den 
Stimmzetteln sind die Wahlvorschläge jeweils in der nach § 14 Abs. 2 ermittelten Reihenfolge 
mit den in § 13 Abs. 2 genannten Angaben aufzuführen. Im Übrigen ist auf die Möglichkeit der 
Abgabe von drei Stimmen nach § 17 Abs. 5 hinzuweisen. 
(2) Die Wahlleiter_in ist für die Vervielfältigung der Stimmzettel verantwortlich. Die Stimmzettel 
werden von der Wahlleiter_in gegen unbefugten Zugriff geschützt. 
(3) Die Wahlleiter_in entscheidet über die äußere Gestaltung der Wahlunterlagen im Benehmen 
mit dem Wahlausschuss. 

 
§ 17 

Stimmabgabe 
(1) Die Stimmabgabe für die Wahlen nach § 1 Nr. 1 erfolgt an mindestens drei 
aufeinanderfolgenden Arbeitstagen in der Regel während der Vorlesungszeit jeweils von 9.00 
bis 18.00 Uhr an mindestens zwei Universitätsteilen. Die Wahlleiter_in kann im Einvernehmen 
mit dem Wahlausschuss kürzere Zeiten für die Stimmabgabe festlegen. 
(2) Der Wahlausschuss bestimmt Zahl und Ort der Abstimmungsräume. Die Wahlleiter_in trifft 
Vorkehrungen, dass die Wähler_in den Stimmzettel im Abstimmungsraum unbeobachtet 
kennzeichnen kann. Für die Aufnahme der Stimmzettel sind Wahlurnen zu verwenden. Die 
Wahlhandlung ist öffentlich. Der Wahlvorstand kann Personen, die die Ordnung und Ruhe 
stören, aus dem Wahlraum verweisen. 
(3) Für jeden Abstimmungsraum wird von der Wahlleiter_in ein aus mindestens zwei 
Wahlhelfer_innen bestehender Wahlvorstand bestellt. Mindestens zwei Wahlhelfer_innen 
müssen ständig im Abstimmungsraum anwesend sein, solange dieser für Stimmabgaben 
geöffnet ist. Gehören nicht alle Wahlhelfer_innen dem Wahlvorstand an, muss mindestens ein 
Mitglied des Wahlvorstandes ständig anwesend sein. Jegliche Beeinflussung der 
Wahlberechtigten im Abstimmungsraum ist unzulässig. Jedes Mitglied des Wahlvorstandes 
kann im näheren Umkreis der Abstimmungsräume erkennbare Beeinflussungen von 
Wahlberechtigten untersagen; der jeweilige Umkreis ist zu kennzeichnen oder durch Aushang 
festzulegen. 
(4) Vor Aushändigung der Stimmzettel wird die Eintragung der Wähler_in im 
Wähler_innenverzeichnis überprüft. Die Wähler_in hat sich auf Verlangen auszuweisen. 
(5) Die Wähler_in gibt ihre Stimme ab, indem sie durch Ankreuzen eindeutig kenntlich macht, 
welche Bewerber_innen sie wählt. Sie kann bis zu drei Stimmen abgeben. Hierbei kann sie 
einer Bewerber_in bis zu drei Stimmen geben oder auch ihre drei Stimmen auf mehrere 
Bewerber_innen in einem oder mehreren Wahlvorschlägen verteilen. 
(6) Die Stimmabgabe wird mit dem Einwurf des gefalteten Stimmzettels in die Wahlurne 
abgeschlossen. Die Stimmabgabe ist im Wähler_innenverzeichnis zu vermerken. 
(7) Wird die Wahlhandlung unterbrochen oder das Wahlergebnis nicht unmittelbar nach 
Abschluss der Stimmabgabe festgestellt, hat der Wahlvorstand für die Zwischenzeit die 
Wahlurne so zu verschließen und aufzubewahren, dass der Einwurf oder die Entnahme von 
Stimmzetteln ohne Beschädigung des Verschlusses unmöglich ist. Bei Wiederöffnung der 
Wahlurne oder bei Entnahme der Stimmzettel zur Stimmauszählung hat sich der Wahlvorstand 
zu überzeugen, dass der Verschluss unversehrt geblieben ist. 
(8) Nach Ablauf der für die Stimmabgabe festgesetzten Zeit dürfen nur noch die 
Wahlberechtigten abstimmen, die sich zu diesem Zeitpunkt im Abstimmungsraum aufhalten. 
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(9) Wer infolge einer Behinderung bei der Stimmabgabe beeinträchtigt ist, kann eine Person 
bestimmen, die ihm bei der Stimmabgabe behilflich sein soll. Die Person teilt dies dem 
Wahlvorstand mit. Wahlbewerber_innen dürfen nicht als Person nach Satz 1 bestimmt werden. 
Die Hilfeleistung beschränkt sich auf die Erfüllung der Wünsche der Wähler_in zur 
Stimmabgabe. Die nach Satz 1 bestimmte Person ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse 
verpflichtet, die sie bei der Hilfeleistung von der Wahl einer anderen Person erlangt hat. 
(10) Die Stimmabgabe für die Wahlen nach § 1 Nr. 2 i.V.m. § 6 der Grundordnung der 
Student_innenschaft der Technischen Universität Chemnitz in der jeweils gültigen Fassung 
erfolgt in der konstituierenden Sitzung des jeweiligen Fachschaftsrates gemäß § 9 Abs. 6. 
Absatz 5 gilt entsprechend. 

 
§ 18 

Briefwahl 
(1) Die Stimmabgabe für die Wahlen gemäß § 1 Nr. 1 ist auch in der Form der Briefwahl 
zulässig. 
(2) Wahlberechtigte, die eine Stimmabgabe in der Form der Briefwahl beabsichtigen, 
beantragen bei der Wahlleiter_in schriftlich oder per authentifiziertem Online-Antragsformular 
die Übersendung oder Aushändigung der Wahlunterlagen. Diese bestehen aus je einem 
Stimmzettel für die Wahl, einem amtlich gekennzeichneten Wahlumschlag, einem Wahlschein 
und einem für das Inland freigemachten Briefwahlumschlag, der die Anschrift der Wahlleiter_in 
und als Absender den Namen und die Anschrift der wahlberechtigten Person sowie den 
Vermerk „schriftliche Stimmabgabe” trägt. Der Wahlschein enthält den Namen, Vornamen, die 
Anschrift sowie die vorgedruckte Erklärung, den beigefügten Stimmzettel persönlich oder 
unter den Voraussetzungen des § 17 Abs. 9 durch eine andere Person gekennzeichnet zu 
haben. Der gemäß Satz 1 eigenhändig oder durch die vorgenannte Vertrauensperson 
unterzeichnete schriftliche Antrag oder der per authentifiziertem Online-Antragsformular 
gestellte Antrag auf Stimmabgabe in Form der Briefwahl muss spätestens am 15. Kalendertag 
vor dem ersten Wahltag bei der Wahlleiter_in eingehen. Die Wahlleiter_in prüft die 
Wahlberechtigung. Sie sendet der wahlberechtigten Person unverzüglich nach Bekanntgabe 
der zugelassenen Wahlvorschläge die Wahlunterlagen zu oder händigt sie ihr aus. Die 
Übersendung oder Aushändigung ist im Wähler_innenverzeichnis zu vermerken. 
Wahlberechtigte, bei denen im Wähler_innenverzeichnis die Übersendung oder Aushändigung 
der Briefwahlunterlagen vermerkt ist, können ihre Stimme nur durch Briefwahl abgeben. 
(3) Die Briefwähler_in legt den persönlich gekennzeichneten Stimmzettel in den Wahlumschlag 
und verschließt diesen. Sie unterzeichnet den Wahlschein persönlich. Der Wahlumschlag und 
der Wahlschein sind in den Briefwahlumschlag (Wahlbrief) zu legen und dieser ist ebenfalls zu 
verschließen. Der Wahlbrief muss der Wahlleiter_in bis zum Ablauf der für die Stimmabgabe 
festgesetzten Zeit (§ 17 Abs. 1) zugegangen sein. Auf dem Wahlbrief sind Tag und Uhrzeit des 
Eingangs zu vermerken. Die eingegangenen Wahlbriefe werden gezählt und ihre Anzahl in die 
Wahlniederschrift (§ 8) eingetragen. 
(4) Spätestens nach Ablauf der für die Stimmabgabe festgesetzten Zeit werden zur 
Überprüfung die rechtzeitig eingegangenen Wahlbriefe geöffnet; die nicht rechtzeitig gemäß 
Absatz 3 Satz 4 eingegangenen Wahlbriefe bleiben ungeöffnet. Die Wahlscheine werden mit 
den Eintragungen im Wähler_innenverzeichnis verglichen. Ein Wahlbrief wird zurückgewiesen, 
wenn  
1.  er nicht bis zum Ablauf der für die Stimmabgabe festgesetzten Zeit eingegangen ist,  
2.  er unverschlossen eingegangen ist,  
3.  der Wahlumschlag nicht amtlich gekennzeichnet oder er mit einem Kennzeichen versehen 

ist,  
4.  sich Stimmzettel außerhalb des Wahlumschlags befinden, 
5.  dem Wahlumschlag kein oder kein mit der unterschriebenen vorgedruckten Erklärung 

versehener Wahlschein beigefügt ist oder 
6.  die Angaben auf dem Wahlschein mit den Eintragungen im Wähler_innenverzeichnis nicht 

überstimmen und keine Berichtigung nach § 6 Abs. 6 erfolgt. 
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(5) In den Fällen des Absatzes 4 Satz 3 liegt eine Stimmabgabe nicht vor. Die 
zurückgewiesenen Wahlbriefe sind einschließlich ihres Inhalts auszusondern und im Falle des 
Absatzes 4 Satz 3 Nr. 1 ungeöffnet, im Übrigen ohne Öffnung des Wahlumschlages, der 
Wahlniederschrift (§ 8) als Anlage beizufügen. 
(6) Die Wahlumschläge aus den nicht zurückgewiesenen Wahlbriefen werden nach der 
Eintragung der Stimmabgabe im Wähler_innenverzeichnis ungeöffnet in die Wahlurne gelegt. 

 
§ 19 

Auszählung 
(1) Unverzüglich nach Beendigung der Stimmabgabe (§ 17 Abs. 1 und 8, § 18 Abs. 3 und 6) 
zählen die von der Wahlleiter_in bestellten Wahlhelfer_innen die abgegebenen Stimmen aus. 
Die Auszählung der abgegebenen Stimmen ist spätestens am siebten Kalendertag nach 
Beendigung der Stimmabgabe abzuschließen. Ort und Zeit der Auszählung sind geeignet 
bekannt zu geben. 
(2) Nach Öffnung der Wahlurnen werden die Stimmzettel auf ihre Gültigkeit überprüft. Ein 
abgegebener Stimmzettel und folglich auch die Stimmabgabe sind ungültig, wenn 
1.  keine Bewerber_in gekennzeichnet (angekreuzt) wurde, 
2.  der Stimmzettel nicht als amtlich erkennbar ist, 
3.  der Stimmzettel einen Zusatz, der nicht der Kennzeichnung der gewählten Bewerber_innen 

oder des gewählten Wahlvorschlags dient, oder einen Vorbehalt enthält, 
4.  eine Wähler_in mehr als drei Stimmen abgegeben hat, 
5.  aus dem Stimmzettel der Wille der Wähler_in nicht zweifelsfrei erkennbar ist. 
(3) Bei Zweifeln über die Gültigkeit der Stimmabgabe entscheidet der Wahlausschuss. 
(4) Die auf jeden einzelnen Wahlvorschlag entfallenen gültigen Stimmen werden 
zusammengezählt. 

 
§ 20 

Feststellung des Wahlergebnisses 
(1) Die Wahlleiter_in stellt nach Auszählung der Stimmen für jede Wahl und jede Fachschaft 
fest: 
1.  die Zahl der insgesamt abgegebenen Stimmzettel, 
2.  die Zahl der insgesamt abgegebenen gültigen Stimmzettel, 
3.  die Zahl der insgesamt abgegebenen ungültigen Stimmzettel, 
4.  die Zahl der auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenen gültigen Stimmen, 
5.  die Zahl der auf die einzelnen Bewerber_innen entfallenen gültigen Stimmen. 
Die Wahlleiter_in stellt weiter die gewählten Bewerber_innen und die Reihenfolge der 
Ersatzvertreter_innen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 6 fest. Die Wahlleiter_in gibt das 
festgestellte Wahlergebnis durch Aushang an den für amtliche öffentliche Bekanntmachungen 
bestimmten Stellen oder in sonst geeigneter Weise öffentlich bekannt. Sie hat es von Amts 
wegen zu berichtigen, wenn innerhalb von vier Monaten nach Feststellung Schreibfehler, 
Rechenfehler oder ähnliche Unrichtigkeiten bekannt werden. 
(2) Die Zuteilung der Sitze auf die einzelnen Wahlvorschläge erfolgt nach dem Divisorverfahren 
(Sainte-Laguë). Die Zahlen der Stimmen, die auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallen sind, 
werden nacheinander durch 1, 3, 5, 7 usw. geteilt, bis so viele Höchstzahlen ermittelt sind, wie 
Sitze zu vergeben sind. Jedem Wahlvorschlag wird der Reihe nach so oft ein Sitz zugeteilt, wie 
er die höchste Teilungszahl aufweist. 
(3) Entfallen danach auf einen Wahlvorschlag mehr Sitze, als Bewerber_innen genannt sind, so 
fallen die restlichen Sitze den übrigen Wahlvorschlägen in der Reihenfolge der Höchstzahlen 
zu. Liegen für die Zuteilung des letzten Sitzes in einer Fachschaft die gleichen Höchstzahlen 
vor, so entscheidet das von einem Mitglied des Wahlausschusses zu ziehende Los. 
Wahlvorschlägen, auf die keine Stimmen entfallen sind, wird kein Sitz zugeteilt. 
(4) Innerhalb der Wahlvorschläge sind die Sitze den darin aufgeführten Bewerber_innen in der 
Reihenfolge ihrer Stimmenzahlen zuzuteilen. Haben mehrere Bewerber_innen die gleiche 
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Stimmenzahl erhalten, so entscheidet das von einem Mitglied des Wahlausschusses zu 
ziehende Los über die Zuweisung des Sitzes. 
(5) Die nicht gewählten Bewerber_innen eines Wahlvorschlags sind in der nach Absatz 4 
ermittelten Reihenfolge Ersatzvertreter_innen für die auf diesen Wahlvorschlag entfallenden 
Sitze. Sind für einen Wahlvorschlag Ersatzvertreter_innen nicht oder nicht mehr vorhanden, so 
bestimmt sich die Ersatzvertreter_in in entsprechender Anwendung des Absatzes 3. Bei 
Feststellung des Wahlergebnisses genügt ein Hinweis auf diese Regelung. 
(6) Bei Mehrheitswahl (Personenwahl) sind abweichend von den Absätzen 2 bis 5 die 
Personen gewählt, die die höchste Stimmenzahl erhalten haben. Bei Stimmengleichheit 
entscheidet das von einem Mitglied des Wahlausschusses zu ziehende Los. Die 
Nichtgewählten sind in der Reihenfolge ihrer Stimmenzahl Ersatzvertreter_innen, bei 
Stimmengleichheit entscheidet das von einem Mitglied des Wahlausschusses zu ziehende Los 
über die Reihenfolge. Personen, auf die keine Stimmen entfallen, sind nicht 
Ersatzvertreter_innen. 

 
§ 21 

Annahme der Wahl 
(1) Die Wahlleiter_in hat die Gewählten unverzüglich von ihrer Wahl schriftlich gegen Nachweis 
zu verständigen. Die Wahl gilt als angenommen, wenn nicht spätestens innerhalb einer Woche 
nach Zugang der Benachrichtigung der Wahlleiter_in eine schriftliche Ablehnung der Wahl aus 
wichtigem Grund vorliegt. Ob ein wichtiger Grund für die Ablehnung der Wahl vorliegt, 
entscheidet die Wahlleiter_in. 
(2) Nach Annahme der Wahl können die Gewählten von ihrem Amt nur zurücktreten, wenn der 
Ausübung des Amtes wichtige Gründe entgegenstehen. Der Rücktritt ist schriftlich an die 
Wahlleiter_in zu richten; sie entscheidet über die Zulässigkeit des Rücktritts. 

 
§ 22 

Nachrücken von Ersatzvertreter_innen 
(1) Wird die Wahl von einer gewählten Person rechtswirksam nicht angenommen, rückt die 
Ersatzvertreter_in nach, die gemäß § 20 Abs. 5 und Abs. 6 Satz 3 in der Reihenfolge der 
Ersatzvertreter_innen die Nächste ist. 
(2) Scheidet eine gewählte Vertreter_in aus, gelten Absatz 1 und § 21 entsprechend. 
 
 

Abschnitt III 
Übergangs- und Schlussvorschriften 

 
§ 23 

Übergangsvorschriften 
Für die Wahlen nach § 1 Nr. 1, die erstmals nach Inkrafttreten dieser Wahlordnung 
durchgeführt werden, werden die Wahlbenachrichtigungen abweichend von § 12 Abs. 2 Nr. 12 
per Post und per E-Mail versendet. 

 
§ 24 

(Schlussvorschriften) 
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Vorlage für die Sitzung am: 

TOP-Nr.:  

(wird von Sitzungsleitung ausgefüllt) 

öffentlich nicht öffentlich 

TOP: 

Antragsteller_innen: 

Antrag: 

Begründung: 

Vorschlag  – Vertrauensrat

Lukas Schilde

Der StuRa möge zwei Personen (Vertreter_in und Stellvertreter_in) benennen, die der 
Gleichstellungsbeauftragten/dem Rektorat für den Vertrauensrat vorgeschlagen werden.

Wie jedes Jahr, müssen auch dieses Jahr wieder zwei Studierende (Vertreter_in und Stellvertreter_in) vorgeschlagen 
werden. Der Vertrauensrat dient als offizielle Beschwerdestelle der Uni nach der Ordnung zum Schutz vor und 
Umgang mit Diskriminierung an der TU Chemnitz. 
 
(Kontext: Eigentlich wendet sich diese Empfehlung an die Gleichstellungsbeauftragte, die es über die 
Gleichstellungskommission dann an das Rektorat weitergibt. Gelebte Praxis ist jedoch die direkte Empfehlung an 
das Rektorat mit anschließender Bestellung.)
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Vorlage für die Sitzung am: 

TOP-Nr.:  

(wird von Sitzungsleitung ausgefüllt) 

öffentlich nicht öffentlich 

TOP: 

Antragsteller_innen: 

Antrag: 

Begründung: 

Zahlstelle KSS

Florian Melcher

Der StuRa der TUC möge den Beschluss vom 06.02.2024 wie folgt ändern: das Konto wird zum 01.08.2024 aufgelöst 
und die Zahlstelle führt nach Ende der Haushaltsperiode (31.03.2024) bis maximal Buchschluss (31.07.2024) 
Zahlungsvorgänge aus, die ausschließlich in Zusammenhang mit der Finanzvereinbarung stehen.

die KSS ist nicht in der Lage, den Abschluss in der gesetzten Frist anzufertigen (Notwendigkeit weiterer Beschlüsse, 
nachgelagerte Rechnungen etc) und ist auf die Fristen zum Buchschluss laut FinV angewiesen. Ziel ist trotzdem, den 
Abschluss schneller hinzubekommen. Dazu hat am 27.2. ein Gespräch mit den Amtsträgern stattgefunden. 
Anfallende gebühren ab April werden durch den Verein getragen.
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Vorlage für die Sitzung am: 

TOP-Nr.:  

(wird von Sitzungsleitung ausgefüllt) 

öffentlich nicht öffentlich 

TOP: 

Antragsteller_innen: 

Antrag: 

Begründung: 

StuRa AWE

Daniel Poguntke

entfällt vorerst

Wie in der letzten Sitzung festgestellt, gibt es einige Unsicherheiten und Termindopplungen zum Thema AWE. 
Deshalb sollten wir nochmal über Erwartungen, Ziele, Termin und Vorbereitungsgruppe reden!
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Vorlage für die Sitzung am: 

TOP-Nr.:  

(wird von Sitzungsleitung ausgefüllt) 

öffentlich nicht öffentlich 

TOP: 

Antragsteller_innen: 

Antrag: 

Begründung: 

AE Q4/2023 Referat Verkehr

Marius Hirschfeld

Der StuRa der TUC möge dem Referat Verkehr für die Arbeit im Q4/2023 eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 
900,00 Euro gewähren.

- Nachbereitung Antragskontrolle Sommersemester 2023
- Bearbeitung von Anträgen/Härtefällen
- Erstellung von Bescheiden
- Erneuerung Ticketverwaltungssystem
- Teilnahme am Fahrgastbeirat
- Aufnahme der Ausgestaltungsverhandlungen für das Deutschland-Semesterticket
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Vorlage für die Sitzung am: 

TOP-Nr.:  

(wird von Sitzungsleitung ausgefüllt) 

öffentlich nicht öffentlich 

TOP: 

Antragsteller_innen: 

Antrag: 

Begründung: 

AE Referat Öffentlichkeitsarbeit Q 4/2023

Justine Meister (Refereintin für Öffentlichkeitsarbeit)

Der StuRa der TUC möge eine Aufwandsentschädigung über 900,00 € für das Referat Öffentlichkeitsarbeit für das 
Quartal 4/2023 gewähren.

Angefallen sind:

- Planung Rektoratskneipe
- Glühweinausschank für die Wahlen
- Instagram
- Planung lange Nacht der aufgeschobenen Hausarbeiten
- O-Phase
- und was sonst noch lief, ihr süßen Mäuse! (Ausschreibungen z. B.)
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